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Nutzung des "Bürgercafés" in der Richthofenstr. 16; hier: Allgemeine Regelungen, Nutzung 
durch Vereine usw. 
 
I. Vortrag 

 
Das neue Bürgercafé in der Richthofenstr. 16 wird bereits durch die Gemeinde Feldkirchen selbst für 
Veranstaltungen für Jugendliche und Senioren genutzt (Oktoberfestnachmittag, Kaffeekränzchen 
Senioren usw.). Der Raum wird auch bereits an den ersten Verein, Schachclub Vaterstetten-Grasbrunn 
e.V., dauerhaft und kostenfrei vermietet. Grundsätzlich bietet sich dieser Raum sehr gut für alle 
möglichen Vereinsangebote untertags für Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene und Senioren an. 
Gelegentliche Sondernutzungen durch die Gemeinde und Vereine (z. B. Filmabende, Schachturniere 
usw.) wären in diesem Raum auch noch verträglich. Eine Vermietung an private Personen für 
Feierlichkeiten jeglicher Art scheidet nach Ansicht der Verwaltung aber aus, da sich der Raum mitten in 
der Wohnsiedlung befindet und laute „Partys“ sicher eine Menge Beschwerden auslösen werden. Hierfür 
kann das Ludwig-Glöckl-Haus verwendet werden. 
 
Auch die Nutzung der Liegenschaft sollte an die Vereine kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

 
 

II. Beschlussempfehlung 
 
- Nach Beratung –  

 
a) Der Gemeinderat Feldkirchen beschließt, das Bürgercafé ausschließlich an Feldkirchner Vereine 

kostenfrei / gegen …..€/Tag/Std./jährl. zu vermieten. Dauerhafte Nutzungen sind nach 
Antragstellung dem Gemeinderat vorzulegen. 
 

b) Der Gemeinderat Feldkirchen beschließt, das Bürgercafé an alle Feldkirchner Bürger und Vereine 
kostenfrei / gegen ….€/Tag/Std./jährl. zu vermieten. Dauerhafte Nutzungen sind nach 
Antragstellung dem Gemeinderat vorzulegen. 
 

 
 

 
 
 


